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arktwirtschaft und selbstorganisierende
Gesellschaft

Ein Zerrbild geht um in Europa. Als «Neoliberalismus» oder

«Marktliberalismus» ist es bekannt. Die Modepropheten sind
sich einig: Hier läge eine Weltverschwörung vor, die im Namen
der «Globalisierung» eine Utopie realisieren wolle, in der
nichts als die Befriedigung von Selbstsucht und Profitgier
mehr bestehen könne. Das Ende der Moral stehe bevor.

«Do odei so ähnlich sieht
das Zeitbild «Neoliberalismus» aus, das in
den Medien Kontinentaleutopas kutsiett.
Ein Zeitbild muss es wohl sein, denn man
witd in dieser Welt veigeblich einstzunehmende

Leute finden, die einet solchen

Utopie dei Selbstsucht anhängen. Dei pe-
luanische Schtiftstellet Mario Vargas Llosa

sagte küizlich nicht ohne Beiechtigung, et
kenne niemanden, dei sich «neo-libetal»

nenne. Wei also auf die Fiktion des

«Neoliberalismus» zielt, will etwas andetes ttef-
fen, nämlich den echten Liberalismus. Es

handelt sich um den antiliberalen Kampfbegriff

der neunziger Jahre schlechthin.
Diesel echte Liberalismus ist natüflich

alles andeie als eine Philosophie dei
Unmoral. Im Gegenteil, et besitzt eine
ausseist sttikte und kohätente Moral: den
Univetsalismus det unvetäusseibaten Men-
scheniechte. Wotin denn nun diese Rechte
bestehen, datübet hat es immet wiedei
abweichende Meinungen gegeben. Rechte
sind in det heutigen Diskussion häufig nur
noch Ansptüche, die man übet den Staat

an seine Mitbütget eihebt, und die subjektiv
als besondets dringlich eingestuft weiden.

An wen und wieviel Ansptüche et-
hoben wetden sollen, bleibt unklat, d.h.
politische! Vethandlung, d.h. dei Macht
übellassen. Ein solches Veiständnis von
«Rechten» ist nicht liberal und univetsa-
listisch, sondern beliebig. Das liberale
Veiständnis von Rechten ist hingegen nicht
beliebig und kann es auch nicht sein. Es

geht schliesslich um den Schutz des In¬

dividuums voi Übetgtiffen. Lässt man den

potentiellen Übeigteifein beliebige Intet-
pretationsspieliäume über die Rechtssphäre

des Individuums, dann ist es mit
diesem Schutz schnell vorbei.

Die Moral des Eigentums

Der von John Locke entwickelte, liberale

Begiiff von Rechten dieht sich um das

Eigentum. Mag sein, dass dies dem
Liberalismus sein «matetialistisches» Image
eingetragen hat, doch Locke versteht untet
Eigentum etwas wesentlich Umfassendeies
als matetiellen Reichtum. Et veitiitt ein

motalphilosophisches Konzept. Property
bedeutet zunächst einmal nichts andetes
als Respekt voi der Person. Ein Mensch

gehört sich selbst und niemandem sonst!
Von self-ownership spticht man in Amerika.

Damit ist jeder Gewalt eine physische
Gtenze gesetzt. «Ausseies» Eigentum kann
ein Mensch nut dann legitim etwetben,
wenn er dabei andere Personen nicht
verletzt, d.h. dutch Eistbenutzung freiet
Ressourcen, dutch Tausch, duich Geschenk
oder durch Vertrag. Nut eine solche liberale

Auffassung ist im Sinne Kants als

univeisale Maxime, d.h. als kategotischet
Imperativ denkbar.

Eigentum — das Eigentum des einzelnen

an sich selbst — beinhaltet also einen seht
stiikten Moialcode - einen so stiikten
Code, dass ihm bishet noch keine menschliche

Gesellschaft völlig getecht wutde;
eine Utopie, der man sich nur annähern
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kann. Dataus etgeben sich zwei

Konsequenzen. Erstens: Eine dutch ein solches

tigides Rechtsvetständnis konstituieite
«Gesellschaft» ist immei und per se eine

«Selbstorganisierende Gesellschaft». Zweitens:

Eine so konstituieite Gesellschaft
kann die Maiktwittschaft nicht dutch
Zwang einschtänken.

Zum ersten Punkt: Doit, wo Menschen
sich selbst gehöten, otganisieien sie sich

freiwillig. Dort, wo Zwang herrscht, werden

sie organisiert. Dahet scheint det
Begiiff «Selbstotganisietende Gesellschaft»
auf den eisten Blick mit dem Begiiff «liberale

Gesellschaft» weitgehend identisch.
Das einzige, was einen Liberalen ein wenig
skeptisch machen könnte, wäie det Begiiff
«Gesellschaft», dei meist recht unpräzise
und holistisch gebraucht wiid. In der
Lockeschen Theorie ist die Sache noch
klai. Die duich Kontrakt begiündete
Rechtsgemeinschaft ist die Gesellschaft.
Ein dieset Rechtsgemeinschaft übetgeord-
netes «gesellschaftliches Ziel» odet gai eine
inhaltliche Identität, die übet den bindenden

Rechtschaiaktet des Veittages hinausgeht,

gibt es nicht. «There is no such thing
as society», sagte Margaret Thatcher einmal
zu Recht. Sie wollte damit jene Post-68er
treffen, die immer davon sprachen, dass

die «Gesellschaft» an allem schuld und
deshalb auch füt alles Mögliche veiant-
wottlich sei. Gesellschaften können wedei
schuldig noch verantwortlich sein; dies
können nur Individuen. Das, was heute
meist «Gesellschaft» genannt wird, ist in
Wiiklichkeit eine vetküizte Beschteibung
von einem hochkomplexen Intetagieten
zwischen Individuen. Das gilt sowohl füi
liberale (d.h. sich vollständig
selbstotganisietende) wie füt unfreie (d.h. Teilgruppen

«selbstorganisieren» sich zu Lasten an-
detet Teilgtuppen) «Gesellschaften». Letztere

basieien eben nut nicht auf einem
univeisalistischen, liberalen Vetständnis
von Rechten als Eigentumsiechten.

Zum zweiten: Wo Mensch und Eigentum

dutch Recht geschützt sind, da kann
dei freie Austausch von Eigentumsfechten
— also die Maiktwittschaft — nicht
legitimerweise untetbunden weiden. Es mag
natüflich andere legitime Fotmen menschlichen

Intetagietens geben als kaufen und
vetkaufen. Echt solidatisches odet liebens-
wettes Handeln datf nicht dutch staatlichen

Zwang untetbunden weiden. Natüf-

Menschen

werden immer

kaufen und

verkaufen und

auch etwas

für ihre

Mitmenschen

tun.

lieh kann man sich in einem tein theoteti-
schen Denkmodell auch einen sttikt auf
Fteiwilligkeit basietenden Kollektivanat-
chismus mit Gütetgemeinschaft als Altei-
native zui Maiktwittschaft votstellen. Es

ist aber nicht anzunehmen, dass diese

Ordnung stabil wäie. Hält sie sich an iht
Fteiwilligkeitsgebot, dann wetden immei
wiedei Individuen und Gtuppen aussche-

ten, um doch Matktwirtschaft zu prakti-
zieten. Da man sich tealistischetweise eine
kollektiv-anarchistische Gesellschaft kaum
als ökonomisch eifolgteich denken kann,
wütde dies sichet sehr häufig geschehen.
Entweder löst sich dann die kollektiv-
anarchistische Gesellschaft auf (vielleicht
als genossenschaftliches Unternehmen in
einem freien Wettbeweib mit andeten
Unternehmen) odei sie vetsucht die
Abwandelung mit Zwang zu vethindetn und
gleitet in einen kollektivistischen Totali-
tarismus ab.

Erzwungener Gemeinsinn?

Eine liberale Selbstoiganisation witd also

immer mit einet freien Matktwiitschaft
veiknüpft sein. Es kommt hietbei gai
nicht auf ein bestimmtes Menschenbild
an. Die Fiage danach ist von getingetei
Bedeutung füi die liberale Theotie als man
gemeinhin annimmt. Das Recht des
einzelnen ist nicht davon tangiett, ob er
Egoist odei Alttuist ist. Man biaucht keine
Reduktion auf den egoistischen Homo
oeconomicus zu vetfechten, um Liberale! zu
sein. Menschen weiden immer kaufen und
verkaufen und auch etwas füt ihie
Mitmenschen tun.

Hiei eihebt sich nun sowohl von
konseivativet als auch von sozialistische!
Seite Wideisptuch (im Kommunitatismus
scheinen beide fusioniett zu haben). Die
blosse theoietische Möglichkeit, in einei
liberalen Selbstoiganisation auch generös
und altiuistisch zu sein, nütze nichts,
meint man doit unisono. Dei Matkt
wütde diese Möglichkeit ständig untetmi-
nieien. Jedes kollektive Kapital an
Gemeinsinn wüide eiodieit, zumindest abei
wütde die Eigentumsmotal nichts Positives

zum Aufbau eines solchen Kapitals
beitragen.

Man kann diesem Aigument schon lein
logisch entgegenhalten, dass jedes Abweichen

vom liberalen Rechts- und Eigen-
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tumsgedanken nichts andetes als eizwun-
genen Gemeinsinn ptoduzieit — d.h. in
Wiiklichkeit keinen Gemeinsinn. Zumindest

ist die Fteiheit eine notwendige
Voraussetzung, alleidings keine notwendigei-
weise hinieichende Bedingung. Angesichts
dei Komplexität zwischenmenschliche!
Interaktion in modernen Giossgesellschaf-
ten kann es im übiigen keine notwendig
hinieichenden Bedingungen dafüi geben.
Auch die politische Dekietieiung kann
(und wird in den meisten Fällen) hiet
fehlschlagen. Tatsächlich kann abei Freiheit
dennoch ein Motot füi eine Gesellschaft
sein, die «selbstotganisiett» ist und
zugleich Wette und Institutionen
gemeinschaftlichen Zusammenlebens produziert.
Zunächst einmal gibt es schon innethalb
einei maiktwiitschaftlichen Oidnung so

etwas wie eine Moral des Eigentums, die
dei Matkt geneiieit und deien Eizwin-
gung auch füi die Teilnehme! lohnend ist.
Dazu gehört etwa Gewaltvetzicht und
Vertragstreue.

Markt generiert Kultur der
Interaktion

Die Wirkung, die dadurch hervorgebracht
wird, wird gerne unteischätzt und als

nicht wesentlich bettachtet. Erst det Blick
daiauf, was passiett, wenn auch dei maikt-
wirtschaftliche Aspekt dei gesamten Fteiheit

abgeschafft ist, veischafft Klaiheit.
Chile und die Landet des ehemaligen So-

wjetimpeiiums liefein ein Beispiel. Beide
hatten Systeme dei Unfreiheit - Chile
untet Pinochet, das Sowjetimpetium untet
den Kommunisten. Chile liess wählend
dieset Zeit die Maiktwittschaft intakt (ja
vetbesseite sie sogat), im Sowjetimpetium
wat sie abgeschafft. Vetgleicht man, wie
leicht odet schwel die Ttansfotmation zu
einet stabilen techtsstaatlichen Demokiatie

jeweils fiel, so ist klat, dass dies in Chile
besset gelang. Watum? Die alltägliche, von
dei Wiitschaftsfreiheit geneiieite «Kultui»
dei menschlichen Interaktion wai noch
intakt geblieben. Die Gesellschaft blieb in
einet wesentlichen Sphäie weiteihin in dei
Lage, sich selbst zu otganisieien und ent-
sptechende Veihaltenscodices und Institutionen

zu bewahten, wählend im
Kommunismus alles auf deien Zetstöiung
hinauslief. Tatsächlich ist es die staatliche
Planwirtschaft, die eine Gesellschaft ato-

Tatsächlich

ist es die

staatliche

Planwirtschaft,

die eine

Gesellschaft

atomisiert,

und nicht die

Marktwirtschaft.

misiett, und nicht die Maiktwittschaft.
Übet die blosse «fotmale» Einhaltung von
Eigentums- und Veitiagsiechten hinaus
wild dei Maiktptozess (zum Teil als

unbeabsichtigte Konsequenz) immei noch
mehi an Kultut des Zusammenlebens pto-
duzieien. Ein tfivial anmutendes Beispiel
ist die Mode. Sie konstituiert ohne Zwang
Gemeinsames, bisweilen sogai Giuppen-
identität. Eine Kultui des Zusammenen-
lebens entsteht, weil ohne Firmenkultui,
spezifische tegionale Tetminologie, Untei-
nehmensführungsstil odei spezielle
Vertrauensbildung beim Kunden die
Transaktionskosten bei Matktpiozessen zu gross
würden. Eine Marktwirtschaft, die sich
kein Ethos schafft (was es in det Praxis
kaum je gab) ist ineffizienter als eine, die
dies tut. Alles dies eimöglicht auch ausset-
halb des Wiitschaftsbereiches eine staikete

Befähigung zut Selbstoiganisation.
Ein Blick auf die Geschichte zeigt dies.

Alle diejenigen, die einen moralischen
Veifallspiozess seit dem 19. Jahihundeit -
dei gtossen Zeit det bütgeilichen Moral -
mit mehi odei mindet guten Gfünden
konstatieten, um ihn dei zunehmenden
Marktlibetalisietung zuzuschreiben, irren
sich. Seit dem viktotianischen Zeitaltet
hat fast überall in dei Welt die Maiktfrei-
heit drastisch abgenommen. Der Verfall
der Sitten korrespondierte eher mit dem

Aufstieg des Wohlfahrtsstaats. Selbst die

achtziget Jahre — das vermeintliche age of
greed der Reagan I Thatcher-Jahre, das von
den Medien immer wieder als moralzersetzend

beklagt wurde (der Erfolg von
«Dallas» im Fernsehen schien dafür
symptomatisch) — sahen in Wirklichkeit eine
Gtössenzunahme des Wohlfahrtsstaates -
zumindest, was seine Kosten anging.
Umgekehrt: Die Zeit, in weichet det (Markt-)
Liberalismus sich weitgehend durchsetzte,
witd heute als «viktorianisches Zeitalter»

vetspottet, weil es die Moial so hoch
einschätzte, dass man es meist als «spiessig»
bezeichnet. Das, was wir heute als das

intakte «bürgerliche» Modell der Familie
beschreiben, entsteht eist witklich in dieset
Zeit. Dies wideilegt auch die These, dass

det Liberalismus einen ererbten «Kapitalstock

von Motal» aus früheren Zeiten ero-
dieien lasse. Die glosse Zeit des Liberalismus

im 19. Jahihundett wat — nach dem
dutchaus weniget sittenstiengen 18.
Jahihundeit - übetaus «motalptoduzieiend».
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Die Zeistötung von ptivat (selbst-)
otganisierter Gemeinschaftsfüisotge ist
ein Ptoblem historischen Ausmasses. Es

soll hiet nicht gesagt wetden, dass private
Hilfe im 19. Jahihundett alle Probleme
dei Welt gelöst habe. Niemand - wedet
Private noch dei Staat - kann so etwas
vetsptechen. Jedoch wat das Ausmass der

privaten Philanthropie im Vergleich zu
heute enotm. Dabei ist zu bemeiken -
nur, um den Zusammenhang von
selbstorganisierender Fürsorge und selbstot-
ganisierender Marktwirtschaft zu untet-
stieichen -, dass hiet gerade die radikalsten

Matktlibeialen mit die aktivste Rolle
spielten. Dazu gehöten die zu Unrecht
vielgeschmähten «Manchestet-Libetalen»
wie John Bright und Richard Cobden in
England oder Hermann Schulze-Delitzsch
und Friedrich Harkort in Deutschland. Sie

waten die Mitbegiündet des
Genossenschaftswesens und det Atbeiteiveteine -
eine Konzeption, die bewusst zui Vet-
hindetung von Veistaatlichung und Ent-

Die grosse

Zeit des

Liberalismus im

19. Jahrhundert

war - nach

dem durchaus

weniger

sittenstrengen
18. Jahrhundert -

überaus

«moralproduzierend».

mündigung bei det Füisotge entwickelt
wutde.

Die Zahlen sptechen füi sich. Als im
Jahie 1911 in England 11,5 Millionen
Menschen erstmals in die gesetzliche Sozi-
alvetsichetung gezwungen weiden, ist dies

keineswegs det Riesenfottschtitt, den spä-
tete Geschichtsmythologie daraus macht.
Diese Mythologie, die immei noch in
Schulbüchern vetbteitet witd, bewiikt,
dass die meisten Menschen heute glauben,
die atbeitende Bevölkeiung sei zuvot den

Widtigkeiten des Lebens schutzlos ausgesetzt

gewesen — bis sich fütsotgliche Politiker

ihrer annahm. Die Wirklichkeit ist
anders. 1911 sind bereits übet 9 Millionen
Menschen (privat!) vetsichett.

In Deutschland, wo det konsetvative
Füist Bismarck gegen den eibitterten
Wideistand der Linksliberalen (deren
Genossenschaftswesen damit zetschlagen
weiden soll) als Eistet die
Sozialversicherung einführt, ist die Situation kaum
anders. Zwei Drittel derer, die nun ver-
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sichett weiden, waien beieits zuvor
entsprechend veisichett.

In andeten Beieichen «sozialer»

Staatstätigkeit sieht es ähnlich aus. Dei kanadische

Ökonom Edwin G. West entdeckt in
seinet 1965 erschienenen Studie «Education
and the State» über das englische Schulsystem,

dass die Alphabetisieiungsquote vor
der Einführung des staatlichen Gtund-
schulwesens dutch den Foster Act von 1870

genauso hoch ist wie heute. Eltern und

gemeinnützige freiwillige Veieinigungen
sind also bereit, Verantwortung füt die

Bildung dei Kindet zu übernehmen. Von
dieset Verantwortung ist dank dei
Verstaatlichung des Schulwesens nichts meht
übriggeblieben. Det englische Sozialwis-
senschaftlet David G. Green nimmt sich in
seinem Buch «Reinventing Civil Society»
1993 dei Oiganisation des Gesundheitswesens

in England an. Et entdeckt, dass

dei Umfang private! Kooperativen und
Vetsicheiungen bishet immei untetschätzt
wurde. Allein die schon seit dem 18.
Jahihundett bestehenden Friendly Societies
haben noch 1910 4 734 538 Mitglied«.
Vor allem stellt Green fest, dass diese
veischiedenen Institutionen immet direkt dem
Patienten gegenübei verantwortlich sind,
von denen sie schliesslich abhängen. Sie übten

dahet wiiklich Kostendiuck auf Ätzte
und Hospitälet aus. Es existierte ein Wettbe-
weib, dei niemanden aus dei Veiantwot-
tung liess. Alles dies witd dutch die von
vetmeintlich «verantwottungs bewussten»
Politikern durchgeführte Nationalisietung
des Gesundheitswesens 1948 zetstöit. Un-
teivetsotgung und Kostenexplosion stehen
dahei heute auf det Tagesotdnung.

Det biitische «National Health Setvice»
ist nicht das einzige Beispiel, wo det Staat
bewusst odet unbewusst die «selbstotgani-
sieite» Fütsotge zetstötte. Et tat es immet
voi dem Hintetgrund einet matktfeindli-
chen Ideologie.

Es ist also keine hohle Phrase, dass der
moderne Wohlfahrtsstaat die wohltätigen
und verantwortungsvollen Bausteine det
Gesellschaft in einem unvotstellbaren Masse

zeistöit hat.

Privatisierung als Anreiz moralischer
Evolution

Die Ptopaganda des staatlichen Wohl-
fahitsappatats hat uns systematisch veiges-

Es ist
keine hohle

Phrase, dass

der moderne

Wohlfahrtsstaat

die wohltätigen

und

verantwortungsvollen

Bausteine der

Gesellschaft

in einem

unvorstellbaren

Masse

zerstört hat.

sen lassen, wieviel Gtossattiges eine freie,
«selbstotganisietende» Bütgeigesellschaft
leisten kann, die wiedei reale Eigenvetant-
wottung realen Individuen zuiückgibt.

Gibt es einen Weg zufück zu mehr
«Selbstotganisation»? Sichei, alleine der
Druck der leeren öffentlichen Kassen

macht die Pfivatisietung bisher öffentliche!

Betf iebe und Beteiligungen fast schon

zut unausweichlichen Notwendigkeit.
Liberale fordern dies natütlich nicht nur aus
Einsicht in die Notwendigkeit, sondern

aus prinzipielle! ökonomische! und
moralischer Überzeugung. Soweit also die
Wirtschaft im engeren Sinne betioffen ist, lässt

sich Selbstoiganisation dutchaus heistel-
len - jedenfalls gtündlichet und in grösserem

Umfange als es jetzt noch geschieht.
Reicht dies abet aus, um die gesamte
Fähigkeit zui gesellschaftlichen
Selbstoiganisation wiedethetzustellen? Dei Übet-

gang zu meht Maiktwittschaft führt nicht
automatisch zu meht gemeinnützige!
Eigeninitiative im Fütsotgebeteich. In
Osteutopa hat et in vielen Fällen zu einet
bindungs- und tücksichtslosen
Ellbogenmentalität geführt, die mit einei Nostalgie
zugunsten des alten Regimes beantwortet
witd. Man muss sich vot Augen fühien,
dass die lange Abwesenheit von echtem

Eigentum auch die Motal des Eigentums
giündlich zeistött hat. Die Reetablietung
von techtlich gesichertem Eigentum kann
hiet zunächst nut Voiaussetzungen füt
eine Entwicklung schaffen. Eine wirtschaftliche,

gesellschaftliche und politische Kultui

kann nui selten von heute auf moigen
geschaffen weiden. Es sind die Anieize, die
duich die Rechts- und Eigentumsoidnung
gesetzt wetden, welche entscheiden, ob die
moralische Evolution etfolgteich sein witd
und in dei Lage ist, sogai tief vetwutzelte
kulturelle Blockaden zu übeiwinden.

Dies sollte uns abet nicht daran
hindern, dutch Pfivatisietung die tichtigen
Anteize füi eine solche Evolution zu
setzen. Das gilt natütlich voi allem füi jenen
Beieich, dei besondeis dazu angetan ist,
dem einzelnen den Gemeinsinn «abzukaufen»

und moral hazards zu kteieten, d.h.
ihn zut Übeibeanspiuchung öffentliche!
Ressouicen zu animieien. Man soll sich
dabei selbstredend keine Illusionen
machen, ob eine solche Politik vollständig
tealisietbat ist. Es ist schon aus
anthropologische! Sicht unwahischeinlich, dass
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Menschen einen Staat akzeptieren, dei
nicht ein wenig patetnalistisch ist (unset
Instinktappaiat, so hat Friedrich August
von Hayek einmal bemeikt, entstand in
einet Zeit, in dei dei Mensch in dei
solidarischen Kleinhorde lebte). Auch kann es

dutchaus sein, dass minimale soziale Absi-
chetungen für das Überleben der Gesamt-

otdnung notwendig sind. Vot allem abei
hat det Staat sich selbst Ptobleme geschaffen,

die ihn und sein Tun füt eine Weile
weitet legitimieren, selbst wenn man
eigentlich übet die Legitimität des Ganzen
seine Zweifel hegt. So kann etwa das staatliche

Rentenvetsichetungssystem, das jetzt
noch auf einem «Geneiationenvettiag»
basiert, nicht einfach auf Kapitaldeckungs-
veifahien umgestellt und dann privatisiert
wetden. Die gegenwältigen Rentnet — Bei-
ttagszahlet allemal! - können ja nicht
entschädigungslos in das soziale Nichts ge-
wotfen wetden. Zwischen 40 (optimistische

Schätzung des Kronbetget Kieises)
und 70 Jahren (Schätzung det Atbeitsge-
meinschaft Selbständige! Unternehmet)
wütde die Umstellung in Deutschland
dauern.

Doit, wo Pfivatisietung, d.h. die Übet-
fühiung in die Maiktwittschaft, zumindest

zunächst nicht möglich ist, kann man
zumindest übet föidetliche Anieizsysteme
nachdenken. Wei sich aus dei Abhängigkeit

vom Aibeitslosengeld emanzipiert
und einen Job mit gelinget Bezahlung
annimmt, könnte etwa Lohnzuschüsse beziehen;

wei sich füt ein Jobangebot «zu fein»
ist, kann Kützungen hinnehmen. So odei
so ähnlich, könnte man in vielen Beieichen

wenigstens Vetbessetungen schaffen.
Dei Piivatisietung muss abei dennoch dei

Solidarität ist

nur echte

Solidarität,

wenn sich

jeder bemüht,

zunächst einmal

nicht die

Solidarität

anderer zu

bemühen.

Vonang voi jedei noch so cleveren Politik,
die — meht odei mindet unvollkommen —

Maiktanieize simuliert, gegeben weiden.
Wie man einen solchen Politikwechsel

beweikstelligen soll, daiauf gibt es keine
Patentantwott. Muss eist die Krise des

Wohlfahrtsstaats so viiulent wetden, dass

den Menschen keine andeie Wahl meht
bleibt, als die, den Weg zut freien
Maiktwittschaft zu gehen? Das ist ein Spiel mit
hohem Risiko, denn es ist nicht
auszuschliessen, dass am Ende diejenigen, die

vom Wohlfahttsstaat abhängen, den
autoritären Ausweg suchen.

Es bleibt am Ende nur die Kraft des

Argumentes. Kein geringerer als der grosse
österreichische Liberale Ludwig von Mises
schrieb denn auch bereits im Jahie 1927:
«Für den, der die Welt zum Liberalismus
zurückführen will, bleibt kein anderer Weg

offen als der, seine Mitbürger von der

Notwendigkeit der liberalen Politik zu
überzeugen.»

Wer eine «Selbstotganisietende
Gesellschaft» haben will, der will sicher auch
eine solidarische Gesellschaft. Diese
funktioniert nut, wenn sich alle an eine sttikte
Motal des Eigentums halten. Das heisst:
Solidarität ist nui echte Solidarität, wenn
sich jedei bemüht, zunächst einmal nicht
die Solidarität änderet zu bemühen.
Solidarität ist nut dann echte Solidatität,
wenn sie freiwillig ist. Diese Petspektive
ist auf Selbstoiganisation gelichtet und
vereint den Solidaiitätsgedanken und das

Einstehen füi die freie (adjektivlose)
Maiktwittschaft. Eine Gesellschaft, in det
niemand auf Kosten des andeien lebt -
lassen sich dafür nicht die stäiksten

Atgumente finden?

Die Tatsache, dass bestimmte Massnahmen ergriffen und immer wieder von

neuem ergriffen wurden, beweist nichts dafür, dass sie nicht sinnwidrig wären.

Sie beweist nur, dass die, von denen sie ausgingen, ihre Sinnwidrigkeit nicht
erkannt haben.
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